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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt die Einigung über die Verfassung positiv zur Kenntnis und betont, dass der neue 
Vertragstext ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem vereinten Europa, insbesondere 
auch im Bereich des Außenhandels, ist; unterstreicht, dass es sich beim Außenhandel um 
das „Auswärtige Gesicht“ des Binnenmarkts handelt; 

2. bringt seine Befriedigung über mehrere entscheidende Verbesserungen in den die 
gemeinsame Handelspolitik (GHP) betreffenden Bestimmungen zum Ausdruck, 
insbesondere folgende: 

 a) die Anerkennung der GHP als ein Bereich, in dem die Union die ausschließliche 
Zuständigkeit besitzt, was bedeutet, dass alle Organe der Union umfassend und auf 
vergleichbarer Basis an der Beschlussfassung im Bereich der GHP beteiligt sind; 

 b) die Ausweitung des Geltungsbereichs der GHP auf alle handelsbezogenen Bereiche 
einschließlich der ausländischen Direktinvestitionen; 

 c) die Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (d.h. Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit und Mitentscheidung mit dem Europäischen Parlament) auf die 
unter die GHP fallenden Rechtsakte; 

 d) die Tatsache, dass – da das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt – die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments jetzt generell für alle Abkommen im 
Rahmen der GHP obligatorisch ist, unabhängig davon, ob Durchführungsmaßnahmen 
erforderlich sind oder nicht; 

3. unterstreicht, dass der Verfassungsvertrag aussagt, dass das Europäische Parlament dem 
Rat seine Zustimmung vor der Ratifizierung von Abkommen, die hauptsächlich den 
Außenhandel betreffen, erteilen muss, und bedauert, dass dies bisher nicht immer der Fall 
war; 

4. bedauert, dass dem Europäischen Parlament in der Verfassung nicht ausdrücklich das 
Recht zur Billigung des Mandats der Kommission für die Aushandlung eines 
Handelsabkommens eingeräumt wird; 

5. stellt mit Sorge fest, dass es weiterhin Einschränkungen für die Anwendung der 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit gibt; hebt insbesondere hervor, dass 

 a) die Regierungskonferenz die Abkommen im Bereich der ausländischen 
Direktinvestitionen in die Reihe der Fälle aufgenommen hat, in denen der Rat 
einstimmig entscheiden kann (Artikel III-315 Absatz 4 - CIG 87/04); 

 b) die Regierungskonferenz die Fälle, in denen der Rat einstimmig entscheiden kann, auf 
alle Abkommen im Bereich der Dienstleistungen ausgedehnt hat und hierzu nicht 
mehr nur die Abkommen über den Dienstleistungsverkehr zählen, die mit einem 
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Grenzübertritt von Personen verbunden sind (Artikel III-315 Absatz 4 - CIG 87/04); 

 c) die Regierungskonferenz den Fällen, in denen der Rat einstimmig entscheiden kann, 
eine „soziale Ausnahme“ hinzugefügt hat (Artikel III - 315 Absatz 4 Buchstabe b - 
CIG 87/04); 

6. begrüßt, dass die Verfassung bezüglich der Aushandlung und des Abschlusses 
internationaler Abkommen im Rahmen der GHP vorsieht, dass die Kommission jetzt 
rechtlich verpflichtet ist, das Europäische Parlament genauso wie den Sonderausschuss 
des Rates über den Stand der Verhandlungen zu unterrichten; 

7. weist jedoch darauf hin, dass einige Aspekte einer weiteren institutionellen 
Implementierung bedürfen, wenn man dem Geist der Verfassung entsprechen und ihre 
Bestimmungen voll ausgestalten will; fordert daher den Rat und die Kommission auf, die 
Aushandlung einer Interinstitutionellen Vereinbarung in Erwägung zu ziehen, die dem 
Europäischen Parlament im Einklang mit Wortlaut und Geist der Verfassung unter 
anderem eine materiellrechtliche Definition seiner Zuständigkeiten und seiner Beteiligung 
an den einzelnen dem Abschluss eines Abkommens vorausgehenden Phasen liefert; 

8. fordert die Kommission auf, dem Parlament im Einklang mit dem Geist der Verfassung 
alle Informationen, die die Gemeinsame Handelspolitik und die Aushandlung von 
Handelsabkommen bzw. die Aushandlung handelspolitischer Aspekte in anderen 
Abkommen betreffen, einschließlich aller Vorschläge und Entwürfe von Vorschlägen für 
Verhandlungsmandate und/oder -richtlinien so frühzeitig zur Verfügung zu stellen, dass es 
seinen Standpunkt darlegen und die Kommission diesen gebührend berücksichtigen kann; 

9. fordert mit Blick auf die Transparenz der Tätigkeit des Ausschusses nach Artikel 133 die 
Kommission auf, dem Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments 
alle Dokumente zugänglich zu machen. 



 

AD\548924DE.doc 5/5 PE 347.134v02-00 

 DE 

 

VERFAHREN  
 

Titel Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa 
Verfahrensnummer 2004/2129(INI) 
Federführender Ausschuss AFCO 
Verstärkte Zusammenarbeit – 
Verfasser(in) der Stellungnahme 
 Datum der Benennung 

Jorgo Chatzimarkakis 
28.7.2004 

Prüfung im Ausschuss 22.10.2004     
Datum der Annahme der Vorschläge 16.11.2004 
Ergebnis der Schlussabstimmung Ja-Stimmen: 

Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 

23 
4 
1 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder 

Enrique Barón Crespo, Peter Šťastný, Jean Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, Daniel Caspary, Jan Christian Ehler, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert 
William Sturdy, Zbigniew Franciszek Zaleski, Françoise Castex, Glyn 
Ford, Erika Mann, David W. Martin, Javier Moreno Sánchez, 
Pasqualina Napoletano, Giulietto Chiesa, Sajjad Haider Karim, Johan 
Van Hecke, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Jacky Henin und Helmuth 
Markov 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen) 

Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Filip Andrzej 
Kaczmarek, Jörg Leichtfried und Maria Martens 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2) 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

